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MINISTERIUM DER JUSTIZ


13. APRIL 1995 - Gesetz zur Abänderung des Einbürgerungsverfahrens und des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit


ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Kammern haben das Folgende angenommen, und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Artikel 21 des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

Art. 21 -  1 - Der Einbürgerungsantrag wird an die Abgeordnetenkammer gerichtet und an den Greffier geschickt.

Wenn der Betreffende seinen Hauptwohnort im Ausland hat, muss sein Antrag dem Leiter der belgischen diplomatischen Mission oder konsularischen Vertretung dieses Wohnortes übermittelt werden; dieser leitet ihn an die Abgeordnetenkammer weiter. Die Antragsformulare, deren Inhalt auf Vorschlag des Ministers der Justiz vom König bestimmt wird, sind bei den Gemeindeverwaltungen oder bei jeder belgischen diplomatischen Mission oder konsularischen Vertretung erhältlich.

Der König bestimmt auf Vorschlag des Ministers der Justiz, welche Schriftstücke und Belege dem Antrag beigefügt werden müssen, um den Nachweis zu erbringen, dass die in Artikel 19 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind. Der Antragsteller kann seinem Antrag alle Unterlagen beifügen, die er zur Unterstützung seines Antrags für nützlich hält.

 2 - Der Einbürgerungsantrag wird gegenstandslos, wenn der Antragsteller nach Einreichung des Antrags seinen Hauptwohnort nicht mehr länger in Belgien hat oder die in Artikel 19 Absatz 2 erwähnten Bande verliert.

 3 - Die Abgeordnetenkammer leitet den Einbürgerungsantrag an die Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz des Hauptwohnortes des Antragstellers weiter, damit letztere binnen vier Monaten eine Stellungnahme abgibt. Wenn binnen dieser Frist keine Bemerkungen erfolgen, gilt die Stellungnahme als günstig und kann das Verfahren fortgesetzt werden.

 4 - Die Abgeordnetenkammer kann alle Behörden und insbesondere die Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz des Hauptwohnortes des Antragstellers bitten, eine Untersuchung vorzunehmen in Bezug auf die in Artikel 19 vorgesehenen Kriterien und auf die in Artikel 15  2 vorgesehenen Bedingungen und Umstände sowie auf jede Angabe, über die die Abgeordnetenkammer informiert werden möchte.

Wenn die betreffende Behörde die angeforderten Auskünfte nicht binnen drei Monaten nach der Anforderung erteilt hat, wird das Verfahren fortgesetzt.

Hat der Betreffende seinen Hauptwohnort im Ausland, kann der Antrag an die Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz von Brüssel gerichtet werden.

 5 - Der Einbürgerungsakt, der durch die Abgeordnetenkammer verabschiedet und auf Vorschlag des Ministers der Justiz vom König sanktioniert worden ist, wird im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Er ist ab dem Tag dieser Veröffentlichung wirksam.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz ist ab seinem Inkrafttreten auf alle neuen Einbürgerungsanträge anwendbar.

Einbürgerungsanträge, die vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes gemäß Artikel 21 des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit beim Minister der Justiz eingereicht worden sind und über die die Gesetzgebenden Kammern noch keinen Beschluss gefasst haben, werden nach dem zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags geltenden Verfahren behandelt.

Der Antragsteller, der vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes einen Antrag eingereicht hat, kann jedoch nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes einen neuen Antrag einreichen; der vorige Antrag gilt dann als nichtig.

Auf Vorschlag des Ministers der Justiz legt der König bei der Veröffentlichung der in Artikel 21 des Gesetzbuches über die belgische Staatsangehörigkeit vorgesehenen Königlichen Erlasse das Datum des Inkrafttretens des Gesetzes, das spätestens sechs Monate nach der nächsten vollständigen Erneuerung der Abgeordnetenkammer erfolgen muss, durch einen Königlichen Erlass fest.


Art. 3 - Bis zur nächsten vollständigen Erneuerung der Abgeordnetenkammer nach der Ausfertigung der Verfassung vom 17. Februar 1994 wird in Artikel 1 das Wort Abgeordnetenkammer als Gesetzgebende Kammern gelesen.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Châteauneuf-de-Grasse, den 13. April 1995

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
M. WATHELET

Mit dem Staatssiegel versehen:
Der Minister der Justiz
M. WATHELET
